
Mitarbeit in Volksvertretungen, ständigen Kommis
sionen und deren Aktivs können ihr Einfluß und ihre 
Initiative besonders gefördert werden.

In Gemeinden, in denen keine oder eine zahlenmäßig 
nur kleine Parteiorganisation besteht, ist es zweck
mäßig, daß die im Ort wohnenden Genossen aus dem 
Parteiaktiv des Gemeindeverbandes zusammen mit 
der Parteigruppe der Volksvertretung unter Leitung 
eines Mitgliedes oder Beauftragten der Kreisleitung 
die politische Massenarbeit organisieren.

Die Kreisleitung sollte dafür Sorge tragen, daßfür den 
Kreis und in allen Städten und Gemeinden in 
Vorbereitung der Kommunalwahlen in ausführlichen 
Bilanzen der Nachweis geführt wird, wie sich die 
sozialistische Demokratie bewährt und ständig weiter 
ausprägt, wie dem Anliegen der Bürger nach sozialer 
Sicherheit und Geborgenheit und einem inhaltsrei
chen gesellschaftlichen Leben im Sinne der Haupt
aufgabe entsprochen wird.

3. Die im Kreis sowie in den Städten, Gemeinden und 
Gemeindeverbanden vorhandenen großen Reserven 
für die Steigerung der Leistungen in der Industrie, im 
Bauwesen, im Transport und in der Landwirtschaft 
sowie für die weitere Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen sind unter Verantwortung der 
Volksvertretungen mit noch größerer Hartnäckigkeit 
und Entschlossenheit in sozialistischer Gemein
schaftsarbeit aufzuspüren und zu nutzen.

Für die territoriale Rationalisierung, für die Gemein
schaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden in 
Gemeindeverbänden wie auch für den Wettbewerb 
„Schöner unsere Städte und Gemeinden — mach 
mit!" gilt:

Vorrang hat, was der Plan festlegt. Sich daran zu 
halten, gebietet die Staatsdisziplin.

Die Initiativen und Aktivitäten sind in erster Linie 
darauf zu richten, alles.Vorhandene, die Grund
mittel und das gesellschaftliche Arbeitsvermögen 
durch Intensivierung für die Volkswirtschaft voll zu 
nutzen.

Durch Eigenherstellung von Rationalisierungsmit
teln und Ersatzteilen sind der technologische 
Fortschritt, die Erhöhung von Effektivität und 
Produktivität, besonders auch in den örtlich gelei
teten Betrieben, einschließlich der PGH und des 
privaten Handwerks, zu fördern.

Die verbindliche Anwendung der Erfahrungen der 
Besten, die Nutzung gemeinsamer Potenzen der 
Betriebe, Einrichtungen und staatlichen Organe 
müssen durch gezielte Erfahrungsaustausche und 
Leistungsvergleiche organisiert und vertraglich 
gesichert werden.

Die Wirksamkeit aller Maßnahmen ist am volks
wirtschaftlichen Nutzen zu messen, der auch der 
Abrechnung der Ergebnisse zugrunde liegen
muß.

Die Gemeinschaftsarbeit in den Gemeindeverbänden 
sollte künftig neben der weiteren Verbesserung der

Wohnbedingungen, der Versorgungs-, Kultur- und 
Sozialeinrichtungen in stärkerem Maße auf die 
Unterstützung bei der Modernisierung und Rationali
sierung von Altbauställen und der Instandhaltung 
und Pflege der Technik gerichtet werden. Die 
Gewinnung von Arbeitskräften und die Sicherung des 
Transportraumes für die Bewältigung der Arbeits
spitzen in der Landwirtschaft erfordern weiterhin 
besondere Aufmerksamkeit.

4. Die Kreisleitung sollte stärkeren Einfluß darauf 
nehmen, in den Städten und Gemeinden durch alle 
Bürger und in ihren Beziehungen zueinander die 
Wirksamkeit des sozialistischen Rechts weiter zu 
erhöhen. Die staatliche und gesellschaftliche Kon
trolle über die Einhaltung der Gesetze muß fester 
Bestandteil der politischen Führung der gesellschaft
lichen Prozesse durch die Kreisleitung sein. Dazu 
gehört auch die exakte Bearbeitung der Eingaben der 
Bürger und die Durchsetzung der von den Volks
vertretungen beschlossenen Stadtordnungen bzw. 
Ortssatzungen.

Der Schutz des sozialistischen Eigentums, insbeson
dere die Verhütung von Bränden und Havarien, 
erfordert eine entschieden größere Aufmerksamkeit 
aller Leitungen der Partei, der örtlichen Staatsorgane 
und aller Partei- und Arbeitskollektive. Überall ist eine 
Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber jegli
chem gesellschaftswidrigem Verhalten zu schaffen. 
Unter Verantwortung der Volksvertretungen sind 
dafür alle gesellschaftlichen Kräfte zu mobilisieren. In 
Betrieben, Wohngebieten und Gemeinden sollte der 
sozialistische Wettbewerb enger mit dem Kampf um 
vorbildliche Ordnung und Sicherheit verbunden 
werden.

5. Besonderes Gewicht in der politischen Führungs
tätigkeit der Kreisleitung gegenüber den Volksvertre
tungen und ihren Organen kommt den Kaderfragen 
zu.

Regelmäßig sind vertrauensvolle persönliche Ge
spräche mit den Abgeordneten durch die Mandatsträ
ger zu führen. Dort können sich die Abgeordneten 
auch Rat für die Durchführung ihrer verantwortungs
vollen Tätigkeit holen.

Bei allen Gesprächen mit Abgeordneten, Leitern und 
Mitarbeitern der Räte sind Einsatzbereitschaft, Aktivi
tät und Verhalten in Bewährungssituationen stets mit 
einzuschätzen.

Die weitere klassenmäßige und qualitative Stärkung 
der Volksvertretungen, der Räte der Städte und 
Gemeinden sowie der Räte der Gemeindeverbände 
verlangt die Auswahl und Vorbereitung fähiger 
junger Kader aus der materiellen Produktion, in 
Industrie, Bauwesen und Landwirtschaft. Die Kreis
leitung sichert, daß durch konkrete und langfristige 
Vereinbarungen zwischen den Betrieben und dem Rat 
des Kreises der Einsatz dieser Kader entsprechend 
den getroffenen Festlegungen erfolgt. Die Kader sind 
gründlich auf diese Tätigkeit vorzubereiten und durch 
Einbeziehung in die Tätigkeit der ständigen Kommis
sionen der Volksvertretungen zu erproben.
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